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Berufsordnung der Baukammer Berlin 
vom 15.06.2022 

 
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 des Berliner Architek-
ten- und Baukammergesetz (ABKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 06. Juli 
2006 (GVBl. S. 720), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 04.03.2021 (GVBl. 
S. 258) geändert worden ist, beschließt die 
Vertreterversammlung am 15.06.2022 fol-
gende Berufsordnung: 
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Präambel 
 
Ingenieure üben einen Beruf aus, der ihnen 
eine hohe fachliche und ethische Verantwor-
tung gegenüber ihren Mitmenschen und de-
ren natürlichen Existenzgrundlagen aufer-
legt. 
 
Fachliche Qualifikationen, charakterliche In-
tegrität und die Bereitschaft, dem Gedeihen 
von Menschen und Natur zu dienen, sind 
Forderungen, die die Baukammer an ihre 
Mitglieder stellt. 

Die Mitglieder werden den Pflichten gegen-
über ihrem Berufsstand und der Gesellschaft 
gerecht, indem sie sich der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Bedeutung ihrer Tä-
tigkeit bewusst sind. 
Dazu gehört insbesondere auch die Beach-
tung dieser Berufsordnung, die für alle Mit-
glieder der Baukammer Berlin im Sinne des 
Berliner Architekten- und Baukammergeset-
zes (ABKG) gilt. 
 

Erster Teil 
 

Berufsgrundsätze für alle  
Kammermitglieder 

 
§ 1 

Ausübung des Berufes 
 
(1) Die Mitglieder der Baukammer erfüllen 
die ihnen übertragenen Berufsaufgaben 
nach bestem Wissen und Gewissen mit ihren 
Fachkenntnissen und Erfahrungen. Sie be-
achten die Grundsätze von Treu und Glau-
ben und berücksichtigen die Interessen an-
derer am Bau Beteiligter. 
 
(2) Sie führen die ihnen übertragenden Auf-
gaben unter Berücksichtigung gesicherter 
technisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und wirtschaftlicher Belange aus. 
 
(3) Die Mitglieder dürfen nur Aufträge über-
nehmen, für deren Bearbeitung sie die not-
wendigen Kenntnisse, Erfahrungen und 
technischen Ausrüstungen besitzen oder für 
die sie qualifizierte Fachleute haben oder 
hinzuziehen können. 
 
(4) Sie achten darauf, dass das Leben und 
die Gesundheit Dritter wie auch Sachwerte 
und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet werden. 
 
(5) Sie achten das geistige Eigentum ande-
rer und nehmen die Urheberschaft nur für 
solche Leistungen in Anspruch, die von 
ihnen selbst oder unter ihrer Leitung er-
bracht worden sind. 
 
 
(6) Sie sollen auf die gütliche Beilegung von 
Streitigkeiten hinwirken, die sich aus der 
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Berufsausübung ergeben, und ggf. zunächst 
den Schlichtungsausschuss der Baukammer 
Berlin anrufen. 
 
(7) Die Mitglieder dürfen ohne Zustimmung 
des Auftraggebers Ergebnisse ihrer Tätigkeit 
nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, 
dass die Weitergabe zur ordnungsgemäßen 
Ausübung des Berufes gehört. Geschäfts- o-
der Betriebsgeheimnisse des Auftrag- oder 
Arbeitgebers, die dem Mitglied bei der Aus-
übung seiner Berufstätigkeit bekannt werden, 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 
oder zum eigenen Vorteil verwendet werden. 
Die Mitglieder müssen ihre Mitarbeiter ent-
sprechend verpflichten. 
 

§ 2 
Kollegialität 

 
(1) Mitglieder haben sich untereinander kol-
legial und rücksichtsvoll zu verhalten. 
 
(2) Sie unterlassen jede Schädigung eines 
Kollegen. Sie wahren Objektivität bei der Be-
urteilung der Werke und Leistungen ihrer 
Kollegen und enthalten sich herabsetzender 
Äußerungen in der Öffentlichkeit. 
 

§ 3 
Leistungen und Vergütung 

 
(1) Eine qualifizierte Ingenieurleistung erfor-
dert eine angemessene Vergütung. Deshalb 
sind die für die Ingenieurleistungen gelten-
den Vergütungsordnungen einzuhalten. 
 
(2) Die Mitglieder haben die Kammer zu un-
terrichten, wenn ein Auftraggeber Abwei-
chungen von einer gültigen Vergütungsrege-
lung verlangt oder einen unzulässigen Preis-
wettbewerb veranstaltet. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen 
vor Vertragsabschluss den Auftraggeber 
über die Berechnungsart der Honorare und 
deren voraussichtlicher Höhe und Fälligkeit 
zu unterrichten. Der Auftraggeber ist vom 
Auftragnehmer vor Vertragsabschluss auf 
diese Möglichkeit hinzuweisen. 
 

(4) Es ist unzulässig, bei Anfragen zu Hono-
rarhöhen von den gültigen Vergütungsord-
nungen abzuweichen. 
 
(5) Den Mitgliedern ist es untersagt, Provisi-
onen zu fordern oder anzunehmen. 
 

§ 4 
Berufliche Fortbildung 

 
(1) Mitglieder sind zur beruflichen Weiterbil-
dung verpflichtet. 
 
(2) Sie achten auf eine angemessene Fortbil-
dung ihrer Mitarbeiter. 
 

§ 5 
Auskunftspflichten 

 
Jedes Kammermitglied hat der Kammer auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen oder Nach-
weise zu führen, die dieser erlauben, sein 
berufsgerechtes Verhalten zu beurteilen. 

 
§ 6 

Teilnahme an Wettbewerben 
 
Kammermitglieder beteiligen sich als Teil-
nehmer, Vorprüfer, Preisrichter oder Sach-
verständige nur an solchen Wettbewerben, 
die durch ihre verbindlichen Verfahrensrege-
lungen einen fairen und lauteren Leistungs-
vergleich sicherstellen und in ausgewogener 
Weise den partnerschaftlichen Belangen von 
Auslober und Teilnehmer Rechnung tragen. 
Wettbewerbe, die nach den Grundsätzen 
und Richtlinien für Wettbewerbe (GRW) aus-
gelobt sind oder einen Freigabevermerk der 
zuständigen Kammer  
haben, entsprechen regelmäßig diesen Be-
dingungen. 
 

§ 7 
Berufspflichtverletzung 

 
(1) Berufsunwürdig ist ein Verhalten, das 
nachhaltig gegen die Berufsgrundsätze oder 
gegen die Berufspflichten verstößt, die den 
Kammermitgliedern bei der Berufsausübung 
obliegen. 
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(2) Verstöße gegen diese Berufsordnung 
sind Berufspflichtverletzungen. Weiteres re-
gelt die Satzung unter § 5. 
 
(3) Beim Verstoß eines Kammermitglieds ge-
gen diese Berufsgrundsätze oder gegen Be-
rufspflichten kann der Kammervorstand dem 
Mitglied eine Rüge erteilen oder ein berufs-
gerichtliches Verfahren beantragen. 
 

§ 8 
Firmierung 

 
(1) Irreführende Firmierungen des selbstän-
digen Ingenieurs sind unzulässig. 
 
(2) Es ist den freiwilligen Mitgliedern unter-
sagt, sich mit dem Hinweis auf ihre Stellung 
oder auf ihre Befugnisse als Mitarbeiter ihres 
Arbeitgebers um Aufträge für Nebentätigkei-
ten zu bewerben. 
 

§ 8a 
Stempel 

 
Die von der Baukammer Berlin verliehenen 
Stempel dürfen nur zu ihrem bestimmungs-
gemäßen Zweck im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Berufstätigkeit als im Bauwe-
sen tätiger Ingenieur verwendet werden. 

 
§ 9 

Umfang der Werbung 
 
(1) Mitglieder werben durch fachliche Leis-
tungen. Ihnen ist jede Form einer unlaute-
ren oder aufdringlichen Werbung untersagt. 
 
(2) Werbung ist den Pflichtmitgliedern nur 
erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätig-
keit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet. 
 

§ 10 
Berufshaftpflichtversicherung 

 
(1) Beratende Ingenieure und Sonstige 
Pflichtmitglieder gemäß § 41 Absatz 1 ABKG 
haben sich gegen die Haftungsrisiken bei 
freischaffender oder selbständiger Tätigkeit 
angemessen bei einem im Inland zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Versicherungsunter-
nehmen zu versichern. 
 

(2) Beratende Ingenieure haben eine durch-
laufende Jahresversicherung abzuschließen. 
 
(3)  Die Mindestversicherungssumme beträgt 
abweichend von § 114 Abs. 1 VVG 
1.000.000 EUR für Personenschäden sowie 
250.000 EUR für Sach- und Vermögensschä-
den (mindestens 2-fach maximiert). Eine 
Nachhaftung des Versicherers für mindes-
tens 5 Jahre muss gewährleistet sein. 
 
(4)  Sonstige Pflichtmitglieder (nicht Bera-
tende Ingenieure) können bei mangelnder 
Auftragslage die Versicherung vorüberge-
hend ruhend stellen. Hierüber ist ein Nach-
weis zu erbringen. Die Gültigkeit der Berufs-
haftpflichtversicherung ist auf Verlangen 
nachzuweisen. 

 
Zweiter Teil 

 
Zusätzliche Berufsgrundsätze für 

Beratende Ingenieure 
 

§ 11 
Berufsausübung 

 
(1) Beratende Ingenieure machen durch die 
Führung dieser Berufsbezeichnung erkenn-
bar, dass sie ihre Berufsaufgaben unabhän-
gig sowie in eigener Verantwortung ausfüh-
ren. Beratende Ingenieure unterlassen es, 
für sich und Dritte Vorteile zu fordern, zu 
verschaffen oder anzunehmen, die geeignet 
sind, Entscheidungen im Zusammenhang mit 
ihrer Berufsausübung zu beeinflussen. Sie 
dürfen neben ihrer beruflichen Tätigkeit als 
Beratender Ingenieure keine gewerbliche 
Tätigkeit ausüben, die in einem Zusammen-
hang mit ihren Berufsaufgaben steht. 
 
(2) Der Beratende Ingenieur ist freiberuflich 
selbständig tätig. Er ist in allen beruflichen 
Angelegenheiten unabhängiger Berater, 
Treuhänder und Sachwalter seines Auftrag-
gebers. 
 
(3) Es ist den Beratenden Ingenieuren un-
tersagt, eine Tätigkeit als Gesellschafter, 
Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer in 
gewerblichen Unternehmen des Bauwesens 
auszuüben. 
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§ 12 
Interessenwahrung 

 
(1) Der Beratende Ingenieur hat im Beson-
deren die Interessen des Auftraggebers zu 
wahren. Er darf jedoch keine Vorschriften o-
der Anweisungen des Auftraggebers aner-
kennen, die mit seinen Berufspflichten nicht 
vereinbar sind. 
 
(2) Er ist verpflichtet, vor Aufnahme eines 
Auftrages den Auftraggeber von einem 
Sachverhalt zu unterrichten, der den An-
schein oder die Möglichkeit einer Interessen-
kollision begründen kann. 
 

Dritter Teil 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Berufsordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin 
in Kraft.  
 


